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Feuerwehrsatzung der Gemeinde Neuensalz 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuensalz hat am 24.06.2024 aufgrund von § 4 Abs. 1 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist und §§ 15 Abs. 4, 62, 63 des 

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Sächs-

BRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das Gesetz vom 8. Ja-

nuar 2024 (SächsGVBl. S. 2) geändert worden ist folgende Satzung beschlossen:   

 

§ 1 Begriff, Gliederung und Leitung der Feuerwehr 

 

(1) Die Gemeindefeuerwehr Neuensalz ist eine Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechts-

persönlichkeit. Sie ist eine Freiwillige Feuerwehr und besteht aus der 

 
- Ortsfeuerwehr Neuensalz 

- Ortsfeuerwehr Gansgrün 

- Ortsfeuerwehr Mechelgrün 

- Ortsfeuerwehr Thoßfell 

- Ortsfeuerwehr Zobes 

 

(2)  In der Gemeindefeuerwehr Neuensalz sind keine Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 

hauptberuflich tätig. 

 

(3) Die Gemeindefeuerwehr gliedert sich in: 

 - die Abteilung der aktiven Einsatzkräfte in den jeweiligen Ortsfeuerwehren 

 - die Jugendabteilung im Ortsteil Neuensalz 

 - die Alters- und Ehrenabteilung in den jeweiligen Ortsfeuerwehren 

 

(4) Die Gesamtleitung der Gemeindefeuerwehr Neuensalz obliegt dem Gemeindewehrleiter 

und seinem Stellvertreter, in den Ortsfeuerwehren dem Ortswehrleiter und seinem Stellvertre-

ter.  
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§ 2 Aufgaben, Pflichten der Gemeindefeuerwehr Neuensalz 

 

(1) Die Gemeindefeuerwehr Neuensalz hat die Aufgaben 

  

 - Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden zu schützen, 

- Technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen und der Beseitigung von 

             Umweltgefahren zu leisten 

        - Nach Maßgabe der §§ 22 und 23 SächsBRKG Brandsicherheitswachen durchzuführen 

und         die Gemeinde bei Brandverhütungsschauen zu unterstützen 

 - Übernahme der Aufgaben einer Wasserwehr  

        - Die Gemeindefeuerwehr nimmt aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen Aufgaben 

im   

            Katastrophenschutz war.    

 

(2) Der Bürgermeister oder sein Beauftragter kann die Gemeindefeuerwehr Neuensalz nach 

Absprache mit dem Gemeindewehrleiter, zu Hilfeleistungen bei der Bewältigung besonderer 

Notlagen heranziehen. 

 

 

 

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr 

 

 (1) Voraussetzungen für die Aufnahme in die Gemeindefeuerwehr Neuensalz sind: 

  

 - für die aktive Abteilung die Vollendung des 16. Lebensjahres, 

 - die Erfüllung der gesundheitlichen Anforderungen an den Feuerwehrdienst, 

 - die charakterliche Eignung, 

 - eine Verpflichtung zu einer längeren Dienstzeit, 

 - die Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung. 

 

(2) Die Bewerber müssen im Gebiet der Gemeinde Neuensalz wohnhaft sein und in keiner an-

deren Hilfsorganisation aktiv tätig sein. Der Gemeindefeuerwehrausschuss kann Ausnahmen 

zulassen. 

    

(3) Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im Sinne von § 18 Abs. 3 SächsBRKG sein. 
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(4) Bei Minderjährigen muss die Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegen. 

 

(5) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Gemeindewehrleiter zu richten. Über die Auf-

nahme entscheidet der Gemeindewehrleiter nach Anhörung des zuständigen Feuerwehraus-

schusses. Bei Aufnahme erhält der Angehörige einen Dienstausweis. 

 

(6) Die Probezeit beträgt ein halbes Jahr, wenn Angehörige der Jugendfeuerwehr oder einer 

anderen Feuerwehr übernommen werden und dort mehr als 1 Jahr Dienst verrichtet haben       

entfällt die Probezeit. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Gründe für die Ab-

lehnung des Aufnahmegesuches sind dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. 

 

(7) Der Bewerber stimmt zu, alle erforderlichen Daten laut Aufnahmeformular für den Dienst-

gebrauch freizugeben. 

 

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 

 

(1) Der aktive Feuerwehrdienst endet, wenn der Angehörige der Gemeindefeuerwehr Neuen-

salz 

 
(a) aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd unfähig ist, 

(b) ungeeignet zum Feuerwehrdienst entsprechend § 18 Abs. 3 SächsBRKG wird oder 

(c) aus der Gemeindefeuerwehr Neuensalz aufgrund fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst, schwe-

ren Verstößen gegen die Dienstpflicht sowie grob unkameradschaftlichen Verhaltens entlassen 

oder ausgeschlossen wird oder        

(d) in die Alters- und Ehrenabteilung übernommen wird. 

 

(2) Über die Entlassung und den Ausschluss entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung des 

Gemeindefeuerwehrausschusses. Der Ausschluss ist durch schriftlichen Bescheid unter Angabe 

der Gründe bekannt zu geben. Auf Antrag kann eine Bescheinigung über die Dauer der Dienst-

zeit, Dienstgrad und die zuletzt ausgeübte Funktion erstellt werden. 

 

(3) Ein Feuerwehrangehöriger ist auf Antrag zu entlassen, wenn der Dienst in der Gemeinde-

feuerwehr für ihn aus persönlichen oder beruflichen Gründen eine besondere Härte bedeutet. 
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(4) Ein Feuerwehrangehöriger hat die Verlegung seines ständigen Wohnsitzes in eine andere 

Gemeinde unverzüglich dem Gemeindewehrleiter und dem jeweiligen Ortswehrleiter schrift-

lich anzuzeigen. Auf schriftlichen Antrag ist er aus dem Feuerwehrdienst zu entlassen. Eine 

Entlassung kann ohne Antrag erfolgen, wenn dem feuerwehrangehörigen die Dienstausübung 

in der Feuerwehr aufgrund der Verlegung des Wohnsitzes nicht mehr möglich ist. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Feuerwehr 

 

(1) Die aktiven Angehörigen der Ortsfeuerwehr haben das Recht, den Ortswehrleiter, seinen 

Stellvertreter und die Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses der jeweiligen Ortsfeuerwehr 

zu wählen. 

 

(2) Die Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Neuensalz sind für die Teilnahme an Einsätzen, 

Einsatzübungen und für die Aus- und Fortbildung nach Maßgabe des § 61 SächsBRKG von der 

Arbeit freizustellen. Die Freistellung ist von der Gemeinde beim Arbeitgeber oder Dienstherren 

zu erwirken. 

 

(3) Funktionsträger und andere Angehörige der Feuerwehr, die regelmäßig über das übliche 

Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe der dafür 

in einer besonderen Satzung der Gemeinde festgelegten Beträge. 

 

(4) Angehörige der Gemeindefeuerwehr Neuensalz erhalten auf Antrag die Auslagen, die ihnen 

durch die Ausübung des Feuerwehrdienstes einschließlich der Teilnahme an der Aus- und Fort-

bildung entstehen, von der Gemeinde erstattet sowie Sachschäden, die ihnen in Ausübung des 

Feuerwehrdienstes entstehen, ersetzt. 

 

(5) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Neuensalz haben die ihnen aus der Mit-

gliedschaft erwachsenden Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sie sind insbesondere verpflich-

tet: 

 
(a) am Dienst und an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen regelmäßig und pünktlich teilzunehmen, 

(b) sich bei Alarm unverzüglich am Feuerwehrhaus einzufinden, 
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(c) den dienstlichen Weisungen und Befehlen der Vorgesetzten nachzukommen, 

(d) im Dienst und außerhalb des Dienstes ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den ande-

ren Angehörigen der Gemeinefeuerwehr Neuensalz gegenüber kameradschaftlich zu verhalten,  

(e) die Feuerwehrdienstvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst zu       

 beachten und  
(f) die ihnen anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft zu 

pflegen und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen. 

 

(6) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Neuensalz haben eine Ortsabwesenheit 

von länger als zwei Wochen dem Ortswehrleiter oder seinem Stellvertreter rechtzeitig anzuzei-

gen und eine Dienstverhinderung rechtzeitig zu melden. 

 

(7) Verletzt ein Angehöriger der Feuerwehr schuldhaft die ihm obliegenden Dienstpflichten, so 

kann der Gemeindewehrleiter auf Antrag des Ortswehrleiters  

 
(a) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis erteilen, 

(b) die Androhung des Ausschlusses aussprechen oder 

(c) den Ausschluss beim Bürgermeister beantragen. 

 

Dem Angehörigen der Feuerwehr ist Gelegenheit zu geben, sich zu den gegen ihn vorgebrach-

ten Vorwürfen zu äußern. 

 

 

§ 6 Jugendfeuerwehr, Jugendfeuerwehrwart  

 

(1) Die Jugendabteilung der Feuerwehr der Gemeinde Neuensalz führt den Namen 

 

   „Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Neuensalz“ 

 

Sie arbeitet unter der Leitung des Jugendfeuerwehrwartes.  

 

(2) In die Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche in der Regel zwischen dem vollen-

deten 08. und dem 16. Lebensjahr aufgenommen werden. Dem Aufnahmeantrag muss die 

schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten beigefügt sein. 
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(3) Über die Aufnahme entscheidet der Jugendfeuerwehrwart im Einvernehmen mit dem Ge-

meindewehrleiter. Im Übrigen gelten die Festlegungen des § 3. 

 

(4) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr endet, wenn das Mitglied 

 
(a) in die aktive Abteilung aufgenommen wird, 

(b) aus der Jugendfeuerwehr austritt, 

(c) den körperlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist, 

(d) aus der Jugendfeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird oder 

(e) wenn die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung nach Absatz 1 schriftlich zurücknehmen. 

 

(5) Der Jugendfeuerwehrwart der Gemeinde Neuensalz vertritt die Jugendfeuerwehr nach au-

ßen. Er wird vom Gemeindewehrleiter im Einvernehmen mit dem Gemeindefeuerwehraus-

schuss für die Dauer von 5 Jahren bestellt. Der Gemeindewehrleiter kann die Bestellung nach 

Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses widerrufen. Der Jugendfeuerwehrwart muss ak-

tiver Angehöriger der Gemeindefeuerwehr sein und soll neben feuerwehrspezifischen Kennt-

nissen über ausreichend Erfahrungen im Umgang mit Jugendlichen verfügen. 

 

(6) Helfer für Jugendfeuerwehrwart können bestellt werden. Pro angefangene 5 Mitglieder ein 

Helfer, maximal 4 Helfer gesamt. Die Helfer sind jährlich neu zu bestimmen und müssen vom 

Gemeindewehrleiter bestätigt werden. Über die Bestellung ist vom Jugendfeuerwehrwart ein 

Protokoll anzufertigen welches vom Gemeindewehrleiter unterschrieben werden muss. 

 

(7) Der Jugendfeuerwehrwart und seine bestellten Helfer erhalten eine Aufwandsentschädigung 

in Höhe der dafür in einer gesonderten Satzung der Gemeinde festgelegten Beträge. 

 

§ 7 Alters- und Ehrenabteilung 

 

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung können Angehörige der Gemeindefeuerwehr Neuensalz 

bei Überlassung der Dienstkleidung übernommen werden, wenn sie aus dem aktiven Dienst in 

der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschieden sind. 

 

(2) Der Gemeindefeuerwehrausschuss kann auf Antrag Angehörigen der aktiven Abteilungen 

den Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung gestatten, wenn der Dienst in der Gemeinde-

feuerwehr Neuensalz für sie aus persönlichen oder beruflichen Gründen eine besondere Härte 
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bedeutet. Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung wählen ihren Leiter für die Dauer 

von 5 Jahren nach Maßgabe § 16. Das Wahlergebnis ist dem Gemeindefeuerwehrausschuss zur 

Bestätigung vorzulegen. 

 

(3) Der Leiter der Alters- und Ehrenabteilung ist in die Arbeit des Feuerwehrauschusses einzu-

beziehen. 

  

§ 8 Ehrenmitglieder 

 

Der Bürgermeister kann auf Vorschlag des Gemeindefeuerwehrausschusses verdiente ehren-

amtliche Angehörige der Gemeindefeuerwehr Neuensalz oder Personen, die sich um das Feu-

erwehrwesen oder den Brandschutz besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern 

der Feuerwehr ernennen. Der Betreffende erhält über die Ernennung eine Urkunde. 

 

 

§ 9 Organe der Freiwilligen Feuerwehr 

 

Organe der Gemeindefeuerwehr Neuensalz sind: 

 

 - Hauptversammlung/Ortsfeuerwehrversammlung, 

 - Gemeindefeuerwehrausschuss/Ortsfeuerwehrausschuss und  

 - Gemeindewehrleitung/Ortswehrleitung. 

 

§ 10 Hauptversammlung 

 

(1) Nach Beschluss des Gemeindefeuerwehrausschusses ist unter dem Vorsitz des Gemeinde-

wehrleiters eine Hauptversammlung aller Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Neuensalz 

durchzuführen. In der Hauptversammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde-

feuerwehr Neuensalz, so weit zu ihrer Behandlung und Entscheidung nicht andere Organe zu-

ständig sind, zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 

 

(2) Die Hauptversammlung ist vom Gemeindewehrleiter einzuberufen. Eine Hauptversamm-

lung ist innerhalb eines Monats einzuberufen, wenn das von mindestens einem Drittel der akti-

ven Angehörigen der Feuerwehr schriftlich unter Angabe der Gründe gefordert wird. Zeitpunkt 
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und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den Angehörigen der Feuerwehr und dem Bür-

germeister mindestens 14 Tage vor der Versammlung bekannt zu geben. 

 

(3) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der aktiven Ange-

hörigen der Feuerwehr anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb eines Monats 

eine zweite Hauptversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden 

Angehörigen der Feuerwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit 

einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 

 

(4) Über die Hauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die dem Bürgermeister 

vorzulegen ist. 

 

(5) Unter dem Vorsitz des Ortswehrleiters ist jährlich eine ordentliche Ortsfeuerwehrversamm-

lung aller Angehörigen der Ortsfeuerwehr durchzuführen. In der Ortsfeuerwehrversammlung 

sind alle wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, so weit zu ihrer Behandlung und Entschei-

dung nicht andere Organe zuständig sind, zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die 

Ortsfeuerwehrversammlung wählt die Organe der Ortsfeuerwehr.  

 

(6) Die ordentliche Ortsfeuerwehrversammlung ist vom Ortswehrleiter einzuberufen. Eine au-

ßerordentliche Ortsfeuerwehrversammlung ist innerhalb eines Monats einzuberufen, wenn das 

von mindestens einem Drittel der aktiven Angehörigen der Ortsfeuerwehr schriftlich unter An-

gabe der Gründe gefordert wird. Zeitpunkt und Tagesordnung der Ortsfeuerwehrversammlung 

sind den Angehörigen der Ortsfeuerwehr und dem Bürgermeister mindestens 14 Tage vor der 

Versammlung bekannt zu geben. Für die Ortsfeuerwehrversammlungen gelten der Absatz 3 

entsprechend. Eine Niederschrift ist dem Gemeindewehrleiter vorzulegen. Der Gemeindewehr-

leiter ist einzuladen.  

§ 11 Gemeindefeuerwehrausschuss 

 

(1) Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist beratendes Organ der Gemeindewehrleitung. Er be-

handelt Fragen der Finanzplanung der Gemeinde für die Feuerwehr, sowie der Dienst- und Ein-

satzplanung.  
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(2)  Der Gemeindefeuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindewehrleiter als Vorsitzenden, 

den Stellvertreter des Gemeindewehrleiters, sowie den Ortswehrleitern und dem Jugendfeuer-

wehrwart. Der Schriftführer nimmt, ohne Stimmberechtigung von Amts wegen an den Bera-

tungen des Gemeindefeuerwehrausschusses teil. 

 

(3) Der Gemeindefeuerwehrausschuss sollte viermal im Jahr tagen. Die Beratungen sind vom 

Vorsitzenden mit Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung einzuberufen. Der Gemeinde-

feuerwehrausschuss muss einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel seiner Mitglie-

der bei Angabe der von ihnen geforderten Tagesordnung verlangt. Der Gemeindefeuerwehr-

ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.  

 

(4) Der Bürgermeister ist zu den Beratungen des Gemeindefeuerwehrausschusses einzuladen. 

 

(5) Beschlüsse des Gemeindefeuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit 

gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

 

(6) Die Beratungen des Gemeindefeuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über die Bera-

tungen ist eine Niederschrift anzufertigen.  

 

(7) In jeder Ortsfeuerwehr muss ein Ortsfeuerwehrausschuss gebildet werden. Für ihn gelten 

die 

Absätze 1 bis 3, 5 und 6 entsprechend. Er besteht aus dem Ortswehrleiter als Vorsitzenden, den 

Stellvertreter des Ortswehrleiters, dem Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung und bis zu 

sechs weiteren von der Ortsfeuerwehrversammlung auf die Dauer von fünf Jahren gewählten 

Mitglieder.  

 

§ 12 Gemeindewehrleitung 

 

(1) Zur Gemeindewehrleitung gehören der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter. 

 

(2) Diese werden vom Gemeindefeuerwehrausschuss sowie den delegierten Vertretern der 

Ortsfeuerwehren der Gemeinde Neuensalz zu einer erweiterten Gemeindefeuerwehrausschuss-

sitzung in geheimer Wahl für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Für die Vertreter der Ortsfeuer-

wehren gilt folgender Schlüssel: 

   - je angefangene 10 aktive Mitglieder  -  1 Vertreter 
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(3) Gewählt werden kann nur, wer der Feuerwehr aktiv angehört, über die für diese Dienststel-

lung erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen und die erforderlichen persönlichen 

und fachlichen Voraussetzungen verfügt. 

 

(4) Der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter werden nach der Wahl und nach Zustim-

mung  

durch den Gemeinderat vom Bürgermeister für die Dauer ihrer Amtszeit bestellt. 

 

(5) Der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf der Wahlperi-

ode 

oder im Falle eines beabsichtigten vorzeitigen Ausscheidens bis zur Berufung eines Nachfol-

gers 

weiterzuführen. Steht kein Nachfolger zur Verfügung, kann der Bürgermeister geeignete Per-

sonen mit der kommissarischen Leitung der Feuerwehr beauftragen. Kommt innerhalb eines 

Monats nach Freiwerden der Stelle keine Neuwahl zustande, setzt der Bürgermeister bis zur 

satzungsgemäßen Bestellung eines Nachfolgers einen Feuerwehrangehörigen mit Zustimmung 

des Gemeinderates als Gemeindewehrleiter oder Stellvertreter ein. 

 

(6) Der Gemeindewehrleiter ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich und 

führt die ihm durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Aufgaben aus.  

 

Er hat insbesondere 

 
(a) auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der Angehörigen der Feuerwehr entspre-

chend den Feuerwehrdienstvorschriften hinzuwirken, 

(b) die Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren bei Übungen und Einsätzen zu regeln 

(c) dafür zu sorgen, dass jährlich mindestens 12 Dienste durchgeführt werden, 

(d) dafür zu sorgen, dass die Dienst- und Ausbildungspläne aufgestellt und dem Gemeindefeuer-

wehrausschuss vorgelegt werden, 

(e) die Tätigkeit der Unterführer, des Jugendfeuerwehrwartes und der Gerätewarte zu kontrollieren, 

(f) auf eine ordnungsgemäße, den Vorschriften entsprechende Ausrüstung der Feuerwehr hinzu-

wirken 

(g) für die Einhaltung der Feuerwehrdienstvorschriften und der einschlägigen    Unfallverhütungs-

vorschriften zu sorgen 

mailto:philipp.kober@treuen.de


Elektronisches Amtsblatt der Gemeinde Neuensalz 
 
Ausgabe 23 / 2024 
Ausgegeben in Neuensalz am 03.07.2024 

 

 
 
Elektronisch können diese Veröffentlichungen (elektronische Amtsblätter) einzeln oder widerruflich fortlaufend ohne Kosten über 
www.neuensalz.de/treuen/amtstafel.asp bezogen werden. Abdrucke dieser amtlichen Veröffentlichungen (elektronische Amts-
blätter) können einzeln oder stets widerruflich fortlaufend jeweils von der Gemeinde Neuensalz bezogen oder im Bürgerbüro der 
Gemeinde Neuensalz sowie im Sachbereich Zentrale Verwaltung bei der erfüllenden Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft 
Treuen/Neuensalz, im Rathaus Treuen, eingesehen oder ausgedruckt und ausgehändigt werden. 
 
 
Impressum: 
 
Herausgeber: Gemeinde Neuensalz, Bürgermeisterin Carmen Künzel, Genossenschaftsweg 8, 08421 Neuensalz 
 
Redaktion: Stadt Treuen als erfüllende Gemeinde der VG Treuen/Neuensalz, Stadtverwaltung Treuen, Sachbereich 

Zentrale Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit, Markt 7, 08233 Treuen 
 Tel.: 037468 638-39, Fax: 037468 638-939, E-Mail: philipp.kober@treuen.de 
 
Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen der Gemeinde Neuensalz: 
Die Bürgermeisterin der Gemeinde Neuensalz 
Verantwortlich für die übrigen amtlichen Mitteilungen: 
Leiter der publizierenden Einrichtungen 

 

(h) bei der Verwendung minderjähriger Feuerwehrangehöriger die Einhaltung der Bestimmungen 

des Jugendarbeitsschutzgesetzes und 

(i) Beanstandungen, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr betreffend, dem Bürgermeister 

 mitzuteilen. 

 

(7) Der Bürgermeister kann dem Gemeindewehrleiter weitere Aufgaben des Brandschutzes 

übertragen. 

 

(8) Der Gemeindewehrleiter hat den Bürgermeister und den Gemeinderat in allen feuerwehr- 

und 

brandschutztechnischen Angelegenheiten zu beraten. Er ist zu den Beratungen in der Gemeinde 

und im Gemeinderat, zu Angelegenheiten der Feuerwehr und des Brandschutzes zu hören. 

 

(9) Der stellvertretende Gemeindewehrleiter hat dem Gemeindewehrleiter bei der Lösung sei-

ner Aufgaben zu unterstützen und ihn bei Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu ver-

treten. 

 

(10) Der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter können bei groben Verstößen gegen die 

Dienstpflichten oder wenn sie die im Absatz 3 geforderten Voraussetzungen nicht mehr erfül-

len, vom Gemeinderat nach Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses abberufen werden.  

 

§ 13 Ortswehrleitung 

 

(1) In den einzelnen Feuerwehren der Gemeinde Neuensalz werden der Ortswehrleiter und sein 

Stellvertreter gewählt. Die Wahl erfolgt in der jeweiligen Ortsfeuerwehrversammlung für den 

Zeitraum von fünf Jahren. 

 

(2) Der Ortswehrleiter und sein Stellvertreter werden nach der Wahl und nach Zustimmung 

durch den Gemeinderat, vom Bürgermeister für die Dauer ihrer Amtszeit bestellt. 
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(3) Die Ortswehrleiter führen die Ortsfeuerwehr nach Weisung des Gemeindewehrleiters und 

sind 

verantwortlich 

 
(a) für die Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der jeweiligen Feuerwehr, 

(b) für die Aufstellung der Dienst- und Einsatzpläne sowie Durchführung der Dienste in der Orts-

feuerwehr, 

(c) für die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des Unfallschutzes und der Feuerwehr-

dienstvorschriften, bei Verwendung minderjähriger Feuerwehrangehöriger für die Einhaltung 

der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes 

(d) für die Umsetzung aller durch Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften für die 

jeweilige Feuerwehr zutreffenden Aufgaben,  

(e) für eine enge Zusammenarbeit mit dem Gemeindewehrleiter sowie Teilnahme an den Beratun-

gen des Gemeindefeuerwehrausschusses. 

 

(4) Die im § 12 Absätze (3), (5), (9) und (10) getroffenen Festlegungen gelten sinngemäß. 

 

§ 14 Unterführer, Gerätewarte 

 

(1) Als Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur aktive Angehörige der Feuerwehr 

eingesetzt werden, die persönlich geeignet sind, über praktische Erfahrungen im Feuerwehr-

dienst verfügen sowie die erforderliche Qualifikation besitzen (erfolgreiche Teilnahme an den 

vorgeschriebenen Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Sachsen). 

 

(2) Die Unterführer werden auf Vorschlag des Ortswehrleiters im Einvernehmen mit dem Ge-

meindefeuerwehrausschuss vom Gemeindewehrleiter bestellt. Der Gemeindewehrleiter kann 

die Bestellung nach Anhörung des Gemeindefeuerwehrausschusses widerrufen.  

 

(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach Weisungen ihrer Vorgesetzten aus. 

 

(4) Für Gerätewarte gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. Sie haben die Ausrüstung und die 

Einrichtungen der Feuerwehr zu verwahren und zu warten. Prüfungspflichtige Geräte sind zum 

festgelegten Termin zu prüfen oder zur Prüfung vorzustellen. Festgestellte Mängel sind unver-

züglich dem Wehrleiter zu melden. 
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§ 15 Schriftführer 

 

(1) Der Schriftführer wird vom Gemeindefeuerwehrausschuss für die Dauer von fünf Jahren 

gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

 

(2) Der Schriftführer hat Niederschriften über die Beratungen des Gemeindefeuerwehraus-

schusses und über Hauptversammlungen zu fertigen. Darüber hinaus soll der Schriftführer für 

die Öffentlichkeits- und Pressearbeit der Feuerwehr verantwortlich sein. 

 

(3) Für Schriftführer der Ortsfeuerwehren gelten die Absätze 1 und 2 sinngemäß. 

 

§ 16 Wahlen 

 

(1) Wahlen sind mindestens zwei Wochen vorher, zusammen mit dem Wahlvorschlag, den An-

gehörigen der Feuerwehr bekannt zu machen. Der Wahlvorschlag sollte mehr Kandidaten ent-

halten als zu wählen sind und muss vom Feuerwehrausschuss bestätigt sein. 

 

(2) Wahlen sind geheim durchzuführen. Steht nur ein Kandidat zur Wahl, kann im Einverneh-

men  

mit der Wahlversammlung die Wahl offen erfolgen. 

 

(3) Wahlen sind vom Bürgermeister, seinem Stellvertreter oder einem von ihm benannten Be-

auftragten zu leiten. Die Wahlversammlung benennt zwei Beisitzer, die zusammen mit dem 

Wahlleiter die Stimmenauszählung vornehmen. Zur Wahl stehende Kandidaten sind als Beisit-

zer nicht zulässig. 

 

(4) Wahlen können nur dann vorgenommen werden, wenn mehr als die Hälfte der Wahlberech-

tigten anwesend ist. 

 

(5) Eine entsprechende Ausbildung und fachliche Voraussetzung der Funktionsträger Gemein-

dewehrleiter und Ortswehrleiter, sowie deren Stellvertreter wird vorausgesetzt.  
(a) Gemeindewehrleiter: Zugführer freiwillige Feuerwehr (SächsFwVO) 

(b) stellvertretender Gemeindewehrleiter: Zugführer freiwillige Feuerwehr (SächsFwVO) 
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(c) Ortswehrleiter: Zugführer freiwillige Feuerwehr (SächsFwVO), Gruppenführer freiwillige Feu-

erwehr mit Genehmigung möglich 

(d) stellvertretender Ortswehrleiter: Gruppenführer freiwillige Feuerwehr, Truppführer mit Geneh-

migung möglich 

Der jeweilige Funktionsträger kann zum Zeitpunkt der Wahl als Lehrgangausbildung eine Stufe 

darunterliegen, muss den geforderten Lehrgang aber mindestens in den darauffolgenden 2 Jah-

ren erfolgreich absolvieren. 

 

(6) Die Wahl des Gemeindewehrleiters und seines Stellvertreters erfolgt in getrennten Wahl-

gängen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten 

erhalten hat. Erreicht kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, so ist eine 

Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen durchzuführen, bei der 

die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit ist in der laufenden Versammlung 

eine Stichwahl durchzuführen, wobei die einfache Mehrheit entscheidet. 

 

(7) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen. 

 

(8) Die Niederschrift über die Wahl ist spätestens eine Woche nach der Wahl durch den Wahl-

leiter dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der Gemein-

derat dem Wahlergebnis nicht zu, ist innerhalb eines Monats eine Neuwahl durchzuführen. 

 

(9) Kommt innerhalb eines Monats die Wahl des Gemeindewehrleiters oder seiner Stellvertreter 

nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat dem Wahlergebnis wiederum nicht zu, ist vom 

Gemeindefeuerwehrausschuss dem Bürgermeister eine Liste der Angehörigen der Feuerwehr 

vorzulegen, die seiner Meinung nach für eine der Funktionen in Frage kommen. Der Bürger-

meister setzt dann nach § 12 Abs. 5 die Wehrleitung ein. 

 

(10) Für die Wahlen in der Ortsfeuerwehr gelten die Absätze 1 bis 9 entsprechend, der Gemein-

dewehrleiter ist zur Wahl einzuladen. 

 

(11) Die Wahl der Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses ist als Mehrheitswahl ohne Stimm-

häufung durchzuführen. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Ausschussmitglieder 

zu wählen sind. In den Ortsfeuerwehrausschuss sind diejenigen Angehörigen der Feuerwehr 

gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ist in der laufenden 

Versammlung eine Stichwahl durchzuführen, wobei die einfache Mehrheit entscheidet. 
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§ 17 Finanzmittel für die Kameradschaftskasse 

  

(1) Für die Ortsfeuerwehren wird für die Kameradschaftspflege einschließlich Dienstjubiläen 

und die Durchführung von Veranstaltungen, von der Gemeindekasse Neuensalz ein Verwahr-

konto (KK) geführt. 

 

(2) Die Kameradschaftskasse besteht aus: 

 
(a) Zuwendungen der Gemeinde und Dritter, 

(b) Erträgen aus Veranstaltungen, 

(c) Sonstigen Einnahmen und 

(d) aus den, mit Mitteln der KK erworbenen Gegenständen 

 

(3) Von der Gemeinde werden für die Kameradschaftskasse zur Verfügung gestellt: 

 

pro Jahr und Angehörigen der Jugendfeuerwehr   13,00 € 

pro Jahr und Angehörigen der Feuerwehr    50,00 € 

 

(4) Die jeweilige Ortswehrleitung, wenn vorhanden der Ortsfeuerwehrausschuss, ist für die be-

stimmungsgemäße Verwendung der Mittel aus der KK verantwortlich. Im Übrigen gelten die 

Vorschriften der Haushaltwirtschaft. 

 

(5) Über die Verwendung der Mittel beschließt die Ortswehrleitung. Die Ortswehrleitung kann 

den Ortswehrleiter ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe 

zu entscheiden. 

 

(6) Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist mindestens einmal jährlich von zwei Rech-

nungsprüfern, die von der Ortswehrleitung auf die Dauer von 5 Jahren bestellt werden, zu prü-

fen. 

 

(7) Ergänzende Regelungen sind in der Kassenordnung zu treffen. Diese beschließt der Ge-

meindefeuerwehrausschuss in Abstimmung mit dem Bürgermeister. 
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§ 18 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Zeitgleich tritt die bisherige Feuerwehrsatzung der Gemeinde Neuensalz außer Kraft.  

 

 

 

Neuensalz, 26.06.2024 

 

 

 

C. Künzel  

Bürgermeisterin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) 

 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften der SächsGemO zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-

machung als von Anfang an gültig zustandegekommen. 

 

Das gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrig-

keit widersprochen hat, 
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4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

 oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-

nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 

ist. 

 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 

der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-

chen.  

 

Neuensalz, 26.06.2024 

 

C. Künzel  
Bürgermeisterin 

 

 

Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Feu-

erwehrangehörigen der Gemeinde Neuensalz 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuensalz hat am 24.06.2024 aufgrund von § 4 Abs. 1 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist und §§ 15 Abs. 4, 62 und 63 

des Sächsisches Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

(SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das Gesetz vom 

8. Januar 2024 (SächsGVBl. S. 2) geändert worden ist, nachfolgende Satzung über die Ent-

schädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Gemeinde Neuensalz beschlos-

sen:  

 

§ 1 Geltungsbereich 
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Diese Satzung gilt für die laut des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungs-

dienst und Katastrophenschutz aufgestellte Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Neuensalz 

mit den Ortsfeuerwehren Zobes, Thoßfell, Gansgrün, Mechelgrün sowie Neuensalz in Ver-

bindung mit der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Neuensalz. 

 

§ 2 Aufwandsentschädigung 

(1) Angehörige der Gemeindefeuerwehr Neuensalz erhalten eine pauschale Aufwands- ent-
schädigung entsprechend der aufgeführten bzw. ausgeübten Funktion. 

 

 
 

Gemeinde-

wehrleiter 

Stellv. Ge-

meinde-wehr-

leiter 

 
Ortswehr- 

leiter 

 

Stellv. 

Ortswehr-

leiter 

 
Geräte- 
wart 

 
Jugend- 

Feuerwehr-

wart 

 
Helfer Ju-
gend- 

feuerwehr 

 600,00 
€/ 

Jahr 

420,00 €/ 

Jahr 

    200,00 €/ 
Jahr  

Ortsfeuer- 

wehr 

Neuensalz 

  420,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

420,00 
€/ 

Jahr 

 

Ortsfeuer- 

wehr 

Mechelgrün 

  420,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

  

Ortsfeuer- 

wehr 

Thoßfell 

  420,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

  

Ortsfeuer- 

wehr  

Zobes 

  420,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

  

Ortsfeuer- 

wehr 

Gansgrün 

  420,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 

300,00 €/ 

Jahr 
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(2) Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung entfällt mit Ablauf des Monats, in dem der 
Anspruchsberechtigte seine Funktion niederlegt oder wenn er die Funktion ununter-
brochen länger als drei Monate nicht wahrnimmt, für die über drei Monate hinausge-
hende Zeit. 

(3) Nehmen Stellvertreter der Gemeinde- und Ortswehrleiter die Aufgaben in vollem Um-
fang wahr, erhalten sie ab dem dritten Tag der Vertretung die Aufwandsentschädigung 
in gleicher Höhe wie der Gemeindewehrleiter oder Ortswehrleiter. Dabei ist die Auf-
wandsentschädigung nach Absatz 1 anzurechnen. 

(4) Die Zahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt in 4 Jahresraten zum Quartal.  
 

§ 3 Entschädigung für ehrenamtlich tätige Ausbilder 

 
Aufwandsentschädigungen für die Ausbildung nach Feuerwehrdienstvorschrift 2 und Säch-

sischer Feuerwehrverordnung erhalten: 

 

 a) Ausbilder   10,00 €/ Stunde  

 b) Helfer der Ausbilder  5,00 €/ Stunde  

  

Über die entsprechenden Ausbildungsstunden ist ein schriftlicher Nachweis zu führen, der 

vom Gemeindewehrleiter vor der Auszahlung zu prüfen und gegenzuzeichnen ist. 

 

§ 4 Verdienstausfall  
 

(1) Gemäß der Verordnung des Sächs. Staatsministeriums des Innern über die Feuerwehren 

und die Brandverhütungsschau im Freistaat Sachsen (SächsFwVO vom 21. Oktober 2005 

in der derzeit gültigen Fassung, § 14), wird der Erstattungsbetrag für ehrenamtliche Ange-

hörige der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht Arbeitnehmer sind, auf 32,00 € pro Stunde 

festgelegt. Pro Tag wird der Verdienstausfall für höchstens zehn Stunden erstattet. Ange-

fangene Stunden werden als volle Stunden gerechnet.  

 

(2) Die Höhe des Verdienstausfalls ist glaubhaft zu machen. 
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§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 

Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Ge-

meinde Neuensalz vom 04.02.2014 außer Kraft.  

 

Neuensalz, den 26.06.2024 

 

 

C. Künzel  
Bürgermeisterin  
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